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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

(1) Die FMA ist im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, der

Verordnung (EU) 2017/1129 sowie allfälliger auf Grund dieser Verordnung erlassener delegierter Rechtsakte

unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen eingeräumten Befugnisse jederzeit berechtigt:

1. von Emittenten, Anbietern oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Personen

die Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Prospekt zu verlangen, wenn der Anlegerschutz dies gebietet;

2. von Emittenten, Anbietern oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Personen

sowie von Personen, die diese kontrollieren oder von diesen kontrolliert werden, die Vorlage von Informationen

und Unterlagen zu verlangen;

3. von den Abschlussprüfern und Verantwortlichen des Emittenten, des Anbieters oder den die Zulassung zum

Handel an einem geregelten Markt beantragenden Personen sowie von den Finanzintermediären, die mit der

Platzierung des ö entlichen Angebots von Wertpapieren oder der Beantragung der Zulassung zum Handel an

einem geregelten Markt beauftragt sind, die Vorlage von Informationen zu verlangen;

4. ein ö entliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt für

jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage auszusetzen, wenn ein hinreichend begründeter

Verdacht besteht, dass gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde;

5. die Werbung für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage zu untersagen oder auszusetzen oder

zu verlangen, dass Emittenten, Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

beantragenden Personen oder die einschlägigen Finanzintermediäre die Werbung unterlassen oder für jeweils

höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht

besteht, dass gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde;

6. ein ö entliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu

untersagen, wenn sie feststellt, dass gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde, oder ein

hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen sie verstoßen würde;

7. den Handel an einem geregelten Markt, an einem MTF oder einem OTF für jeweils höchstens zehn aufeinander

folgende Arbeitstage auszusetzen oder von den betre enden geregelten Märkten, MTF oder OTF die Aussetzung

des Handels an einem geregelten Markt oder an einem MTF für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende

Arbeitstage zu verlangen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen die Verordnung (EU)

2017/1129 verstoßen wurde;
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8. den Handel an einem geregelten Markt, an einem MTF oder einem OTF zu untersagen, wenn sie feststellt, dass

gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen wurde;

9. den Umstand bekannt zu machen, dass ein Emittent, ein Anbieter oder eine die Zulassung zum Handel an einem

geregelten Markt beantragende Person seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommt;

10. die Prüfung eines zur Billigung vorgelegten Prospekts auszusetzen oder ein ö entliches Angebot von

Wertpapieren oder eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt auszusetzen oder einzuschränken,

wenn die FMA ihre Befugnis zur Verhängung von Verboten oder Beschränkungen nach Art. 42 der

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU)

Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.6.2014, S. 84, wahrnimmt, solange dieses Verbot oder diese Beschränkungen

gelten;

11. die Billigung eines von einem bestimmten Emittenten, Anbieter oder einer die Zulassung zum Handel an einem

geregelten Markt beantragenden Person erstellten Prospekts während höchstens fünf Jahren zu verweigern,

wenn dieser Emittent, Anbieter oder diese die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende

Person wiederholt und schwerwiegend gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 verstoßen haben;

12. zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen Funktionierens des Marktes alle wesentlichen

Informationen, die die Bewertung der ö entlich angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt

zugelassenen Wertpapiere beein ussen können, bekannt zu machen oder vom Emittenten die Bekanntgabe

dieser Informationen zu verlangen;

13. den Handel der Wertpapiere auszusetzen oder von dem betre enden geregelten Markt, MTF oder OTF die

Aussetzung des Handels zu verlangen, wenn die FMA der Au assung ist, dass der Handel angesichts der Lage des

Emittenten den Anlegerinteressen abträglich wäre;

14. Überprüfungen oder Ermittlungen vor Ort an anderen Standorten als den privaten Wohnräumen natürlicher

Personen durchzuführen und zu jenem Zweck Zugang zu Räumlichkeiten zu erhalten, um Unterlagen und Daten

gleich welcher Form einzusehen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass in Zusammenhang mit dem

Gegenstand einer Überprüfung oder Ermittlung Dokumente und andere Daten vorhanden sind, die als Nachweis

für einen Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2017/1129 dienen können. §§ 119 bis 122 der

Strafprozessordnung 1975 – StPO, BGBl. Nr. 631/1975, sind sinngemäß anzuwenden; sofern sich der Betro ene

der beabsichtigten Maßnahme der FMA widersetzt, hat erforderlichenfalls das Bundesverwaltungsgericht über

einen Antrag der FMA nach Abs. 1 Z 14 mit Beschluss zu entscheiden, wobei der Grundsatz der Gesetz- und

Verhältnismäßigkeit nach § 5 StPO anzuwenden ist. Die FMA hat ihren Antrag zu begründen und dem

Bundesverwaltungsgericht samt den Akten zu übermitteln.

(2) Wenn nach Abs. 1 Z 11 die Billigung eines Prospekts verweigert wurde, hat die FMA dies der ESMA mitzuteilen.

(3) Die FMA hat ihre in Abs. 1 genannten Aufgaben und Befugnisse auf eine der folgenden Arten wahrzunehmen:

1. unmittelbar;

2. in Zusammenarbeit mit anderen Behörden;

3. unter eigener Zuständigkeit, durch Übertragung von Aufgaben an solche

Behörden;

4. durch Antrag bei den zuständigen Gerichten (Abs. 1 Z 14).

(4) Die Verordnung (EU) 2017/1129 lässt Bundesgesetze zu Übernahmeangeboten, Zusammenschlüssen und anderen

Transaktionen, die die Eigentumsverhältnisse oder die Kontrolle von Unternehmen betre en, mit denen die Richtlinie

2004/25/EG umgesetzt wird und die zusätzlich zu den Anforderungen der genannten Verordnung weitere

Anforderungen festlegen, unberührt.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_631_0/1975_631_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/5


(5) Wenn eine Person der FMA im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/1129 Informationen meldet, gilt das nicht als

Verstoß gegen eine etwaige vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Einschränkung der

Offenlegung von Informationen und hat keine diesbezügliche Haftung zur Folge.
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